
Sicherer Betrieb von  
Flurförderzeugen
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Last am Gabelrücken anlegen, Hubmast nach hinten
neigen. Gabelzinken gleichmäßig belasten, in nied-
riger Stellung verfahren.

Im Gefälle und in Steigungen Last immer bergseitig
führen und nicht wenden.

Abmeldung mit schlüssellosem System

Mit hochgestellter Last nur zum Auf- und Absetzen 
verfahren. Hubgerüst nur über Stapelfläche nach 
vorne neigen.

Vor Verlassen des Flurförderzeugs Feststellbremse
anziehen und Gabeln absenken. Auf geneigten 
Flächen zusätzlich durch Unterlegkeile das Wegrollen 
verhindern.

Gabelstapler erst verlassen, wenn der Antrieb still-
gesetzt, die Feststellbremse angezogen, die Gabeln 
auf den Boden gesenkt wurde und der Schlüssel 
gezogen ist.

Allgemeines
•  Flurförderzeuge dürfen nur von Personen ge­

fahren werden, die damit schriftlich beauf­
tragt, ausgebildet und unterwiesen worden 
sind.

•  Der Fahrer oder die Fahrerin trägt die  
alleinige Verantwortung für eine sichere  
Fahrweise und die Ladung. 

•  Sicherheitsschuhe tragen. 
•  Personen dürfen nur auf besonders dafür 

ausgerüsteten Flurförderzeugen mitgenom­
men werden.

Verkehrsregelung
•  Soweit nicht gesondert geregelt, gilt die Ver­

kehrsregel „rechts vor links“. 
•  Nur freigegebene Verkehrswege benutzen.

Fahrweise
•  Fahrgeschwindigkeit stets so einrichten, 

dass beim Auftauchen einer unvermuteten 
Gefahr oder eines Hindernisses auf mög­
lichst kurzem Weg angehalten werden kann.

•  Vor Gefahrstellen wie Türen, Toren und ande­
ren unübersichtlichen Stellen langsam fah­
ren und Warnsignal geben. 

•  Unebenheiten der Fahrbahn vorsichtig und 
unter Beobachtung der Last überqueren. 

•  Elektrische Verteiler, Verkehrswege, Not­
ausgänge, Rettungswege, Feuerlöscher und 
Brandschutztore nicht durch abgestellte 
Fahrzeuge oder Lasten verstellen. 

•  Besondere Vorsicht gegenüber Fußgängerin­
nen und Fußgängern walten lassen, die sich 
in Fahrzeugnähe aufhalten. 

Hinweis für Fußgänger und Fußgängerinnen
•  Nur an Flurförderzeuge herantreten, nach­

dem Blickkontakt mit der Fahrerin oder dem 
Fahrer aufgenommen wurde.

Besondere Einsatzbedingungen
•  Explosionsgefährdete Bereiche dürfen nur 

mit folgenden Flurförderzeugen befahren 
werden: 
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Fahrerrückhalteeinrichtung (hier: Bügeltür) bei jeder 
Fahrt benutzen.

Niemals ohne Sicht fahren. Beim Transport hoher 
Lasten ausnahmsweise rückwärts fahren oder sich 
einweisen lassen.
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